
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/2/6 3Ob10/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.1958

Norm

HGB §13

StV Art22

1.StVDG §7

Rechtssatz

Auf Grund eines Exekutionstitels gegen eine inländische Zweigniederlassung eines deutschen Unternehmens kann

gegen eine andere inländische Zweigniederlassung desselben Unternehmens nach Zusammenlegung dieser

Zweigniederlassungen Exekution geführt werden (Heinkel AG Wien - Jenbach).
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